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                    Bundesverband Deutscher Versicherungskaufleute e.V.



Nr. 8

WIE DARF UND WIE MUSS ICH MEINE FIRMA NENNEN?
Von „1,2,3 Versicherungsvermittlungen e. K.“ bis 

„Sorgenlos Assekuranz-Kontor GmbH“

Eine erste Antwort auf die Frage: „Wie darf und wie muss ich meine Firma nennen?“ liefert das Handelsgesetzbuch. Nach § 18 Abs. 1 gilt:

Die Firma muss zur Kennzeichnung des Kaufmanns geeignet sein und Unterscheidungskraft besitzen.
Wie so oft, wirft der Gesetzestext hier allerdings weitere Fragen auf; wobei die erste Frage lautet: Wer ist überhaupt Kaufmann?

Die Frage nach der Kaufmannseigenschaft
Da das HGB ausdrücklich von der Kennzeichnung des Kaufmanns spricht, ist also zunächst die Frage zu klären, wer überhaupt Kaufmannseigenschaft besitzt. Auch bei der Beantwortung dieser Frage hilft uns das Gesetz. Nach § 1 HGB gilt: 

„Kaufmann im Sinne dieses Gesetzbuchs ist, wer ein Handelsgewerbe betreibt.

Handelsgewerbe ist jeder Gewerbebetrieb, es sei denn, dass das Unternehmen nach Art oder Umfang einen in kaufmännischer Weise eingerichteten Geschäftsbetrieb nicht erfordert.“
Das bedeutet, wenn nach Art und Umfang ein kleingewerblicher Rahmen überschritten ist, ist nach dem HGB die Kaufmannseigenschaft gegeben, verbunden mit der Verpflichtung, die Eintragung der Firma in das Handelsregister herbeizuführen. Für den sogenannten Kleingewerbetreibenden ist die Eintragung freiwillig.

Die entscheidende Frage ist also: Erfordert das Unternehmen nach Art und Umfang einen in kaufmännischer Weise eingerichteten Geschäftsbetrieb? Womit sich weiterhin die Frage ergibt, wie dieser unbestimmte Rechtsbegriff ausgefüllt wird. 

Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs setzt die Beantwortung der Frage, ob ein Betrieb nach Art oder Umfang kaufmännische Einrichtungen erfordert, eine Gesamtwürdigung der Verhältnisse des einzelnen Betriebes voraus, wobei insbesondere folgende Merkmale in Betracht zu ziehen sind: Die Zahl der Beschäftigten und die Art ihrer Tätigkeit, der Umsatz, das Anlage- und Betriebskapital, die Vielfalt der in den Betrieben erbrachten Leistungen und der Geschäftsbeziehungen, die in Anspruchnahme von Kredit und die Teilnahme am Wechselverkehr. Nach Ansicht des BGH
 bedeutet dies aber nicht, dass bei jedem einzelnen Betrieb jedes dieser Merkmale das Erfordernis kaufmännischer Einrichtung ergeben müsste. Entscheidend sei viel mehr das aus einer umfassenden Würdigung derartiger Merkmale sich ergebende Gesamtbild im maßgeblichen Zeitpunkt. Diese aus dem Jahr 1960 stammenden Ausführungen werden auch heute noch bei der Beurteilung herangezogen. Denn die Formulierung im heutigen § 1 Abs. 2 HGB entspricht den vor der letzten Handelsrechtsreform verwendeten Abgrenzungskriterien zwischen Voll- und Minderkaufleuten und zwischen Soll- und Nicht-Kaufleuten. Daher kann auf die bisher in Literatur- und Rechtsprechung entwickelten Kriterien zurückgegriffen werden. Auch in den neueren Entscheidungen der Oberlandesgerichte sieht die Aufzählung der Kriterien im übrigen sehr ähnlich aus: Umsatz, die Art der Tätigkeit und die Struktur des Betriebes, die Vielfalt der erbrachten Leistungen, das Anlage- und Betriebskapital, die Zahl und die Funktion der Beschäftigten, die Größe des Geschäftslokals, der Gewerbeertrag, die Geschäftsbeziehungen und ihre Abwicklungen, die Lagerhaltung, die Kalkulation, die Werbung, die Inanspruchnahme von Bankkrediten, die Teilnahme am Wechselverkehr, eine geordnete Aufbewahrung der Geschäftsunterlagen, die Art der Buchführung, regelmäßige Inventuren sowie die Erstellung von Bilanzen
.

Zu beachten ist, dass die Kaufmannseigenschaft jedoch nur dann gegeben ist, wenn Art und Umfang einen in kaufmännischer Weise eingerichteten Geschäftsbetrieb erfordern (dies ergibt sich aus der negativen Formulierungen des Gesetzestextes). Da das Merkmal „Umsatz“ sich vergleichsweise leicht ermitteln lässt, dürfte dies auch als ein wesentliches Abgrenzungskriterium betrachtet werden. Entscheidend ist hier natürlich die Frage nach der Umsatzhöhe. Im Hinblick auf Handelsvertreter wird seitens verschiedener Industrie- und Handelskammern, Literaturmeinungen sowie gerichtlicher Entscheidungen eine Provisionseinnahme von 100.000 € jährlich als maßgeblich angesehen
.

Ergänzend sei darauf hingewiesen, dass Unternehmen gemäß § 14 HGB zu ihrer Verpflichtung zur Eintragung von dem Registergericht durch Festsetzung von Zwangsgeld (bis zu 5.000 €) anzuhalten sind. Übrigens kann eine Löschung der Eintragung auf Antrag des Unternehmers stattfinden, wenn das Unternehmen sich wieder auf einen kleingewerblichen Rahmen reduziert. 

Mit der Eintragung erwirbt der Kleingewerbetreibende die Kaufmannsstellung und unterliegt damit uneingeschränkt dem Handelsrecht. Von Kaufleuten wird selbstverantwortliches Handeln erwartet, und bei der Abwicklung von Handelsgeschäften steht die Schnelligkeit und Einfachheit im Vordergrund. Aus der Kaufmannseigenschaft ergeben sich daher unter anderem folgende Konsequenzen: Die firmenrechtlichen Vorschriften und die Regelungen über die Angaben auf Geschäftsbriefen sind einzuhalten. Für nicht in das Handelsregister eingetragene Kleingewerbetreibende gelten die firmenrechtlichen Vorschriften nicht, nach herrschender Meinung gilt: „Sie sind keine Firma“. Solche Gewerbetreibenden müssen unter ihrem Familiennamen mit mindestens einem ausgeschriebenen Vornamen auftreten. 

Die richtige Firmierung 

Wie firmiert nun ein Kaufmann richtig?

Das HGB wird von dem Grundgedanken getragen, allen Unternehmen, unabhängig von Ihrer Rechtsform, ein Maximum an Möglichkeiten bei der Firmenbildung einzuräumen. Bei der Firmierung ist erlaubt, dass die Firma als Personen-, Sach- oder Phantasiefirma oder einer Kombination aus allem gebildet wird. Die Firmenbildung hat sich dabei allerdings an drei wesentlichen Funktionen der Firma zu orientieren:

1. Ihr muss Unterscheidungskraft und damit einhergehend Kennzeichnungswirkung („Namensfunktion“) zukommen, 

2. die Gesellschaftsverhältnisse müssen ersichtlich

3. und die Haftungsverhältnisse offen sein.

Die weitgehende Liberalisierung des Firmenbildungsrechts erfordert allerdings, im Interesse des Erhalts der Informationsfunktion der Firma, die Rechtsform eindeutig zu kennzeichnen. Im Vergleich zu den Jahren vor der Handelsrechtsreform (1998) ist heute bei der Namensgebung sehr viel mehr möglich; solange die Firma zur Kennzeichnung des Kaufmanns geeignet ist und Unterscheidungskraft besitzt. Als Einzelkaufmann müssen Sie zum Beispiel nicht mehr (wie früher) Ihren Familiennamen und einen Vornamen bemühen, Sie können auch nur Vor- oder Nachnamen benutzen. 

Erlaubt sind außerdem zum Beispiel unaussprechbare Buchstabenfolgen, denn auch diese können die notwendige Namensfunktion erfüllen. Möglich wäre also: „XYZ Versicherungsvermittlungen eingetragene Kauffrau“. Natürlich können Sie auch Ihre Phantasie einsetzen und sich zum Beispiel „Morgenrot Assekuranzbüro“ nennen, sofern der notwendige Rechtsformzusatz, also beispielsweise eingetragener Kaufmann oder OHG folgt. Selbstverständlich dürfen Sie auch eine allgemeinverständliche Abkürzung (zum Beispiel e. K.) verwenden. 

Ergänzend sei ein Hinweis auf das Versicherungsaufsichtsgesetz erlaubt. Gemäß § 4 VAG dürfen Versicherungsvermittler die Bezeichnungen „Versicherung“, „Versicherer“, „Assekuranz“, „Rückversicherung“, „Rückversicherer“ sowie Bezeichnungen, in denen eines der vorgenannten Worte enthalten ist, nur führen, wenn Sie mit einem die Vermittlereigenschaft klarstellenden Zusatz als Teil der Firma versehen sind. Es ist stets eine Bezeichnung zu wählen, die den Unternehmensgegenstand unmissverständlich klarstellt, wie beispielsweise „Versicherungsvermittlungs-GmbH“, „Versicherungsmakler-OHG“ oder „Versicherungsagentur“, damit eine Irreführung von vornherein ausgeschlossen wird. 

Im übrigen hat die Bundesanstalt für Finanzaufsicht festgestellt, dass die vom BAFin (damals noch BAV) zusammen mit den Verbänden der Versicherungswirtschaft erlassenen „Grundsätze zur Firmierung von Versicherungsvermittlern“ zur Interpretation des § 4 VAG ergänzend herangezogen werden können. Die BAFin hat in einem Schreiben an den BVK weiterhin ausgeführt, dass ein klarstellender Vermittlerzusatz demnach für die Firmierungsbezeichnungen „Versicherungsdienst“, „Versicherungsstelle“
 und „Versicherungs-Kanzlei“ erforderlich ist, da hier eine Verwechslungsgefahr mit Versicherungsunternehmen besteht. Dagegen ist für die Firmierungen „Versicherungs- bzw. Assekuranz-Kontor, -Büro“
 und „Versicherungsservice“ ein klarstellender Vermittlerzusatz nicht erforderlich, weil es sich um zulässige Grenzfälle handelt. Diese werden vom BAFin nach eigenen Darlegungen nicht beanstandet, gleichwohl sei hier ein klarstellender Vermittlerzusatz wünschenswert. 

Die Form der Geschäftsbriefe
Abschließend ein kurzes Wort zur Ausgestaltung der Geschäftsbriefe.

Im Handelsregister eingetragene Einzelkaufleute müssen folgende Angaben machen:

· Die vollständige Firma in Übereinstimmung mit dem im Handelsregister eingetragenen Wortlaut,

· die Rechtsform,

· den Unternehmenssitz sowie 

· das Registergericht des Sitzes und die Handelsregisternummer.

Personengesellschaften (OHG und KG) müssen die gleichen Angaben machen.

Gewerbetreibende, für die keine Firma im Handelsregister eingetragen ist, müssen nach der Gewerbeordnung auf allen Geschäftsbriefen, die an einen bestimmten Empfänger gerichtet werden, ihren Familiennamen mit mindestens einem ausgeschriebenen Vornamen angeben. 

Weitere Besonderheiten gelten für die beschränkt haftenden Unternehmen (Mitgliedern, die an weiteren Informationen hierzu interessiert sind, stellt der BVK gern ein seitens der Industrie- und Handelskammer Kassel zum Thema erstelltes Merkblatt zur Verfügung).

Sollten Sie weitergehende Erfahrungen im Zusammenhang mit dem Thema „Firmierung“ gesammelt haben, würden wir uns über eine kurze Nachricht von Ihnen freuen. 

Bonn, im Juni 2003

Rechtsanwältin Angelika Römhild

Sehr geehrtes Mitglied !

Diese Information ist eine Dienstleistung Ihres BVK. Auch zu anderen Themen und Fragen Ihrer Berufsausübung stellen wir Ihnen gerne Informationsschriften zur Verfügung. Unsere Angebote entnehmen Sie bitte unserer Internetseite www.bvk.de.

Ihre Ansprechpartner zu diesem Mitglieder-Info in der Geschäftsführung sind:

Rechtsanwältin Angelika Römhild

Rechtsanwalt Werner Fröschen
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